
Buchbesprechungen 

Ulnch Mückenberger, Arbeitsrecht und 
KI.>ssenk.>mpf Der große englische Dock
arbellerstreik 1971. Europäische Verlags
"'rlst.>lt, Frdnkfurt-Köln, 1974, 188 Seilen, 
DM 11,-

Mückenbergers Dissertation -Arbeitsrecht 
und Klassenkampf. behandelt eme ent
scheidende Phase der jüngsten bntischen 
SozialgeschIChte, in der mit der Einnch
tung emer eigenständigen Arbeltsgenchts
barkeit der traditionell rechtsfreie Raum 
der »Industnellen Beziehungen. der Ver
rechtlichung unterworfen werden sollte, 
was schließlich am aktiven Widerstand der 
britischen ArbelCerbewegung schei tene. 
Regulierendes PrinzIp der -mdustrlellen 
Beziehungen. Großbritanniens ist das Jree 
collectlve bargammg; auf dessen lange 
Tradition wird von SozIalwissenschaftlern 
und Arbeitsrechdern immer wieder hinge
wiesen. Flanders sieht in dieser Tradition 
die eigentliche Basisideologie der briti
schen Gewerkschaften. Nicht etwa der 
Sozialismus oder der Klassenkampf, son
dern ihr Glaube an das System der freien 
Kullektlvverhandlungen einige die Ge
werkschaften und bestimme ihr Verhältnis 
zum Staat und semen Institutionen. 
Anders als In der Bundesrepublik und 
anderen westeuropäischen Staaten sind 111 

Großbn tanlllen Tanfverhandlungen we

der In ihrem formalen Ablauf noch In ihren 
inhaltlichen Bestimmungen durch Rechts
normen festgelegt; auch die ausgehandel
ten Tanfabschlüsse sind rechtlich nicht 
einklagbar. Zur Durchsetzung ihrer Inter
essen stehen den Tanfkontrahenten allein 
SOZiale D ruckml ttel (Streik, Aussperrung 
und andere Formen des Arbeitskampfes) 
zur Verfügung. Glelchwuhl hat auf dieser 
Grundlage m Großbritannien eine effek
tive .lnstltutionalisH~rung des Klassen-

kampfes. (Geiger) stattgefunden. Relativ 
früh haben Staat und Offentlichkeit den 
Dauerkonflikt ZWischen Kapital und 
Luhnarbeit sowie die Organisierung der 
antagonistischen Interessen In Tarifver
bänd~n anerkannt und die Anwendung 
SOZialen Drucks zum ZWl?cke des Aushan
delns von kollektiven Arbeitsverträgen 
rechtlich legitimiert. Dies erfolgte weniger 
durch die Gewährung poSItiver Rechte als 
durch die Zubilligung rechtlicher Privile
gien, die den Gewerkschaften Immunität 
gegenüber solchen Regelungen des Com
mon Law einräumten, die der normalen 
Ausübung gewerkschaftlicher FunktIOnen 
im Wege standen. War mit der Auihebung 
des Koalitionsverbots im CombinatlOns 
Repeat Act von 1824 zunächst nur die 
Gründung und Existenz von Gewerkschaf
ten legalisiert worden, so wurden mIt dem 
Trade Union Act (18 7I), dem Consplracy 
and Protectlon of Property Act (1875) und 
dem Trades Disputes Act (1906) die 
gewerkschafrlichen Aktivitäten und 
Kampfmittel von den Risiken strafrechtli
cher Verfolgung und zivilrechdicher Haf
tung befreit. Die Beziehungen zwischen 
den Tarifverbänden selbst blieben jedoch 
im rechtsfreien Raum, so daß nicht nur das 
Aushandeln von Tarifverträgen, sondern 
auch die Formen, in denen dies erfolgt, 
ihrer Tarifautonumie überlassen blieb. Erst 
mit dem - lIlitrlerweile wieder aufgehobe
nen - Industrial Relations Act von 197 I 

erhielt Großbritannien ein Gesetzeswerk, 
das in seinem Status (weniger in seinen 
konkreten Bestimmungen) dem Tanfvcr
tragsgesetz der BRD vergleichbar ISt. 

Zentrales Thema des Buches Sind die Aus
einandersetzungen um dieses Gesetz, die 
die britische Gewerkschaftsbewegung an 
die Schwelle eInes politISchen General
streiks geführt haben. 

[[ 1 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1975-1-111
Generiert durch IP '3.129.253.57', am 01.05.2024, 07:33:53.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1975-1-111


112 Primär interessiert den Autor dabei das 
Verhältms von Arbeitsrecht und Klassen
kampf, das er an einer ihrer Nahtstellen, 
dem Dockarbeiterstreik von 1972 - Jenem 
hochbrisanten Arbeitskampf, der der Aus
rufung des Generalstreiks vorausging -
paradigmatisch untersucht. Ist dieses 
Them:t für eine rechtswissenschaftliche 
DissertatIOn schon erstaunlich, so ist es die 
sachliche und sprachliche Darstellung 
noch mehr. Hier hat einer geschrieben, den 
weniger ein sozialhistorisches Interesse ge
leitet hat als jenes, gesellschaftliche 
Zusammenhänge und Herrschaftsverhält
nisse an einem exemplarischen Konflikt 
durchsichtig zu machen. Programmatisch 
wird dieses Vorhaben so formuliert: .Am 
Verlauf einer konkreten Klassenauseinan
dersetzung wird verfolgt, wie Redlt 'ge
schieht<: wie die jeweiligen Machtverhält
nisse und Interessenlagen von Lohnarbei t 
und Kapital auf Einführung, Handhabung 
und Durchsetzung oder Nicht-Durchset

zung von Arbeitsrecht einWirken. welche 
Funktion die juristischen Formen und 

Institutionen dabei haben. Genese und 
Geltung des Rechts stehen im Mittelpunkt 
- aber nicht abstrakt als Problem formu
liert, sondern eingebettet in den histori
schen Zusammenhang einer Klassenausein
andersetzung« (5. 12). An dieser Stelle fin
det sich auch ein expliziter Hinweis auf die 
Negtsche Schrift .Soziologische PhantaSie 
und exemplarisches Lernen •• deren Pro
gramm der Autor sich verpflichtet fühlt. 
Es sind zwei zentrale Problemkreise. die 
Mückenberger an diesem exemplarischen 
Fall diskutiert: 

I. das Recht und seine Modifikationen als 
Ausdruck des realen Kräfteverhältnisses 
zwischen den Klassen, als Resultat des 
Klassenkam pfes; 
2. die innerorganisatorischen Wechselbe
ziehungen zwischen Basis und Führung im 
Verlauf von akuten Klassenauseinander

setzungen. die innergewerkschaftliche 
Dialektik. 
In der historischen Darstellung wird der 
rechtssoziologische Aspekt mit dem ge
werkschaftssoziologischen eng verknüpft. 
Die Auseinandersetzung von Teilen der 
Arbeiterklasse mit dem Kapital und staat

lichen Institutionen reflektiert sich in den 
gewerkschaftlichen Organisationen als 
Druck der Basis auf die Führungszentra
len. den Widerstand der gesamten Arbei-

terklasse gegen die gesetzlichen Restriktio
nen zu mobilisieren. die der Machtentfal
tung der Arbeiter gegen kapitalistische 
RatIOnalisierungsmaßnahmen Im Wege 
stehen. 
Die Rationalisierungsmaßnahmen. die den 
Konflikt auslösten, waren Umstrukturie
rungen in der Transporttechnik. die mit 
dem Begriff Containerisierung umschrie
ben werden. Container-Transporte redu
zieren die Verladearbeiten in den Häfen 
auf ein Minimum: statt zahlreicher Stück
güter sind nur noch riesige Ladeboxen zu 
verladen. Auf Grund der Containerisie
rung ist die Zahl der Dockarbeiter in den 
letzten Jahren rapide zurückgegangen (von 
den über 70000 Dockarbeitern des Jahres 
1961 gibt es heute noch etwa die Hälfte). 
Eine volle Containensierung würde in 
Großbritannien die Arbeitsplätze von 
Dockarbeitern bis auf schätzungsweise 500 

überflüssig machen. Vor diesem Hinter
grund beschreibt Mückenberger den 

Kampf der Dockarbeiter gegen die Contai
nerfirmen als eme Klassenauseinanderset

zung um die Frage .wem der technische 

Fortsch ri tt zu gu te kommen soll te: den 
Arbeitern oder den Unternehmern« 

(5. 14)' 

Kampfziel der Dockarbeiter war nicht. das 
Vordringen der Container zu verhindern. 
sondern ihre Beschäftigung und ihr bishe
riges Lohnniveau zu verteidigen. Daher 
forderten sie. daß die Container-Arbeiten 
(außerhalb der Häfen). die die frühere 
Dockarbeit ersetzten. von den Dockarbei
tern. statt von billigen und unqualifizier
ten Arbeitskräften ausgeführt werden. 

Kampfmittel der Dockarbeiter waren 

Blockaden der Contamer-Transporte; 
Ausfahrten von Container-Firmen. die 
ihren Forderungen nicht nachkamen. wur
den mit Ketten von Streikposten 
umstellt. 
Im Verlauf ihrer inoffiziellen Kampfaktio
nen gerieten die Dockarbeiter in manifeste 
Konflikte mit den staatlichen RechtsinstI
tutionen und zogen auch ihre Gewerk
schaft in diesen Konflikt hinein. Schließ
lich mündete ihr Kampf gegen kapitalisti
sche Rationalisierungsmaßnahmen ein in 

einen Kampf gegen den Industnal Rela
tions Act und gegen das mit ihm begrün
dete Nationale Arbeitsgencht. 
Der Industnal RelatIOns Act. im August 
197 I gegen die OppoSItion der Labour 
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Party verabschiedet. enthielt etnschnelden
Je Verbotsbesummungen. die den mchtge
wcrksch,lttlichcn Streik rechtsWidrig mach

ten; die Grenze zur Rechtswldngkelt und 
d.lnut zur genchtlichen Verfolgbarkelt 
wurde durch den umfassenden Begnff der 
»untalr mdusenal practlcc- gezogen. 
Für das NatIOnale Arbemgencht stand es 
außer Zweifel. daß die Blockaden der 
DockarbeIter etne rech tswldnge unfaire 
Kamptmaßnahme darstellten. :--.lach der 

Anruiun~ des N,HlOnalen Arbelts!;enchts 
durch die Contatner-Firmen machte das 

Gencht eine weitere Stoßnchtung des 
lndustnal RelatIOns Act Sichtbar: der offi
Zielle Gewerkschaftsapparat sol! seine ei
gene BaSIS diszlplimeren. :--Jicht nur wurde 
durch das Arbeitsgericht die Unterlassung 
der Blockaden verfügt, die Durchsetzung 
dieser Verfügung wurde auch noch von der 
zuständigen Gewerkschaft (Transport and 
General Workers' Umon) gefordert. Mit 
dieser Interventlon des Arbeitsgerichts es
kalierte der Konflikt zu emem Kampf 

nicht nur gegen das Kapital, sondern auch 
gegen die pali tischen Instanzen. 
Die etnzelnen Etappen dil!ser Auselnander

setzun!; waren: Verurteilung der Trans
portarbeltergewerkschaft zu hohen Geld
strafen wegen Mißachtung des Genchts; 
Auihebung dieses Urteils durch etn Berufs
gencht, das die Shop Stewards für die 
Aktionen verantwortlich macht; Verhaf
tung von fünf Shop Stewards der Londoner 
DockarbeHer; nauonaler Dockarbeiter
streik sowie zahlreiche Solidari tätsstreiks 
und Protestdemonstrationen gegen die 
Verhaftung der Dockarbeiterführer; Gene

ralstreikbeschluß des bmischen Gewerk

schaltskongresses (Trades Union Con
gress); Intervention des House of Lords 
zugunsten der fünf inhaftierten Shop Ste
wards; Freilassung der Inhaftierten auf 
Grund der Entscheidung des Oberhauses, 
dag die Gewerkschaften für das Verhalten 
der Shop Stewards verantwortlich stnd. 
Die detaillierte Analyse der einzelnen Pha
sen dieses Kont1ikts vermag den partei
Ischen Charakter der bürgerlichen Rechts
instItutIOnen Im Klassenkampf nachdrück
licher zu entlarven als die abstrakte Formel 

von der bürgerlichen KlassenJusClz. Zu
gletch zeigt die Analyse, daß die Grenzen 
der rechtlichen In tervennonsmoglichkl!l
ten in den Klassenkampf von der Arbeiter

klasse gezogen werden. Allem ihrer 

Kampfbereitschaft und ihrem kompromill

losen Widerstand war es zu danken, daß 
die antlgewerkschafdichen Besnmmungen 
des Industnal RelatIOns Act unWirksam 
blieben, daß dieses Gesetz seine Rechtsgül
C1gkelt schon lange verloren hatte. bevor es 
die neue Labour-Regierung außer Kraft 
setzte. 
Das politische Ziel der gesetzlichen Offen
sive war ein doppeltes gewesen: zum einen 

sollte - als Alcernatlve zur gescheiterten 
Einkommenspolitik - die gewerkschaftli
che Durchsetzungsmacht beschnitten wer
den j zum anderen sollten die gewerk
schaftlichen Führungszentralen die Aktl VI

täten an der Basis kontrollieren und mode
fieren. Der Versuch, diese IncentlOnen 
durchzusetzen, hat Gegenteiliges gezeitigt: 
der von der Basis ausgehende Widerstand 
wurde schließlich von den gewerkschaftli
chen Zentralen aufgenommen, organisiert 
und vereinheitlicht zu einem Kampf der 
gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung ge
gen die Unternehmer und die zugunsren 
ihrer Interessen handelnden politischen In
stanzen. Der Versuch, dem Klassenkont1ikt 
durch eme weitgehende Verrechtlichung 
seme politISche Sprengkraft zu nehmen, 
hat zu setner manifesten Politisierung bei
getragen. 
An dieser Stelle ISt es angebracht, einige 

kritische Anmerkungen zur Verrechdi
chungsthese zu machen. Mückenberger 
setzt Verrechtlichung gleich mit -Ent-Po
litisierung. des Verhältmsses von Lohnar
beit und Kapital (S. 10/11) oder mit der 
.Ausblendung des SOZialen Kunfliktstof
fes« (S. 65). Nun zeigt Mückenberger 

selbst, daß der Versuch der Verrechtli
chung des traditionell free collective bar
gaining zu manifesten politischen Kontlik
ten führt, was er wiederum auf eine Re
PolitiSierung des Gesetzes zurückführt 
(5.82). Die begnfflichen Ungenauigkeiten 
in der Arbeit rühren m. E. daher, daß Mük
kenberger die Verrechtlichung mit der 
Insti tutlOnalisierung des Klassenkont1ikts 
verwechselt. Letzteres meint die staatliche 
Anerkennung eines Systems autonomer 
Kollektl vverhandlungen und Konfliktre
gelungen (Tanfauronomle)j damit WIrd 
das politische System vom Dauerkonllikt 
zwischen Kapital und Arbeit endastet, 
stattdessen Wird er zu einem legitimierten 
Strukturmerkmal des Arbeitsmarktes und 
der .mdustrlellen Beziehungen •. Großbri-

IIJ 
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rl4 tanmen ist nun ein Beispiel dafür. daß die 
I nstl tutionalisierung des Klassenkontlikts 

auch ohne eine Verrechtlichung der Aus
tausch beziehungen zWischen Kapital und 
Arbeit möglich war. Die Abschottung der 
ökonomischen Auseinandersetzungen "om 

politischcn System - mit wclchem Grad 
der Vcrrechtlichung auch Immer - machte 
erst die politische Herrschaft bei den lohn

abhängigen :VIassen konsensLihig; darauf 
beruht die Illusion vom neutralen St:!at. 

Unter den gegenwärtigen BeJingun~en 

kann die weitere KapItalakkumulatIOn 

offenbar nicht mehr sichergestellt werden. 
ohne daß der Staatsapparat die bargaintng 

power der Gewerkschaft und ihrer Unter

gliederungen beschneidet. Die Einführung 
dcr Einkommenspolitik in der Mehrzahl 

der entwickelten kapitalistISchen Linder 

verweist auf diese Problematik. Staatliche 
Einkommenspolitik zielt zunächst aut" die 

Selbstbeschränkung der gewerkschaftli
chen Marktrnacht. Spätestens dann. wenn 

die Einkommenspolitik mcht die ge

wünschten Erfolge bringt. setzt die staatli

che Repression gegen die Gewerkschaften 
ein. Die neuerliche Verrechtlichung der 
Beziehungen ZWischen den Tarifkontra
henten In Großbritannien Ist nur der Aus

druck dafür. daß die bisherige Form des 
institutionaliSierten Klassenkonflikts mit 
dcn Erfordermssen krisen freier Kapitalak

kumulatIOn konfligiert. In ihrem Buch 

-Die Profitklemme. (Rotbuch Verla~:) ha

ben Glyn und Sutcliffe empirisch nachge
wiesen. daß die Profitabilität des briti

schen Kapitals durch den gewerkschaftli

chen Lohnkampf empfindlich geschwächt 

wurde. Die gewerkschaftlichen Umvertei

lungserfolge rückgängig zu machen. ist das 
kaum noch verschleierte Ziel staatlicher 

Einkommenspolitik und Gewerkschaftsge
setzgebung. Mit diesen Interventionen des 
Staates in den Verteilungskampf gerät 

allerdings auch die IllUSIOn vom neutralen 

Staat ins Wanken. 

Walthcr Müller-Jentsch 

[loscha Schmierer 1. Kommumstischer 

Bund Westdeutschla.nd. Hrsg .• DIe Verfas
sung der BRD und das demokratISche [>ro

gramm der KommUnisten. Mannhelm. 

'97-1 (Sandhoferstr. 29. Klassenkampf und 
Kommumsmus). 

Wie steht die KPD zum GrundgesCfz? 

0.0 .• o.J. [IR. 5.19741. (Verlag Rote 
Fahne. Dortmund. Zimmerstr. 19). 

In Ausctnandcrsetzung mit den Versuchen 
von CDU und CSU. der Sozlaldcmokr:ltIe 

die Verfassungstreue abzusprechen. hat die 
SPD es schon in den fünfziger Jahren für 

zweckmäßig angesehcn. das eigene Pro
gramm als .. Erfüllung. des Grundgesetzes 

darzustellen. Der Grundgcdanke des Vor

trages. den Adolf Arndt Im Jahre 1959 mit 
dCIl Wortcn .. Das mcht erfüllte Grund"e
setz. überschrieb. wurde von Willy Brandt 

In den Reden auf dem Hannoverschen Par

teitag 1973 "Das Grundgesetz verwirkli
chen- und in der Verfassungsdebatte des 

Deu tschen Bundestages am 15. Februar 

1974 weltergeführt. 1 - Aus ähnlichen 
Gründen wie die SOZialdemokraten in den 

fünfziger Jahren hat sich heute in der OKP 

die AuHassung durchgesetzt. vom Grund
gesetz aus. d. h. mcht auf Grund elncr öko

nomischen und gesellschaftlichen Analne. 

sondern "on der POSitIOn eines" Rechtsbo
dens« her. die eigene Politik zu begründen. 

So plädiert Wilhelm Raimund Beyer "Im 
Namen des Grundgesetzes! - für eine 
SOZialistISche Eigentumsordnung« und 

meint. daß er "damit für die Arbeiterklasse 
ein grundgesetzlich verbrieftes [,! 1 
Recht« 10 Anspruch nehme. 2 

Als GegenpoSItIOn gegen solchen gleich

sam theologischen Umgang mit Vertas

sungssätzen fand in den letzten Jahren die 

Auffassung Resonanz. das Grundgesetz als 
bloße Phrase nicht ernst zu nehmen. oder 

im Grundgesetz kaum mehr als .. nur noch 

Regelungen für das FunktlOnteren der 

staatlichen Reglerungs- und Unterdrük

kungsmaschlnerie« zu sehen (Schmierer. 
S. 16). Diese Gegenpositionen finden ihren 

IAdolf Arndt. Das mcht erfüllte Grundgesetz 
(Recht und Staat. H. 224), Tübmgen. 1960; 
Willv Brandt •• Das Grundgesetz ver\\'lrkli
chen - Deutsche Politik und sozlaldemokr~
tische Grundsätze-. m: Vorstand der SPD. 
Hrs!!,. Partezta? der SOZIaldemokratISchen 
ParteI Derrtscbland ~'om [0,-[4, Aprzl ! 97] 
Ln Hannover, Band I. Bonn. o. J .• 5.69-112; 
Deutscher BunJest~g. StenBer .. ,. \'\'ahlpe
rlode. s~. Sitzung. 15, 2. 1974. S. 5166 ff. 
\X'ilhelm R3!mund Bever .• Die Ei~entums
problematik Im GG ~nd in der R~chtspre
chun~ des B VerfG-. In: \'erelnl~ung Demo
kratIScher JUrISten. Hrsg,. Das Grrmdg,·,erz. 
\ "(·rf.HsungscntiL"lcklung und demokToltlSche 
Be'wegung Ln der BRD (Beiheft zu Demo
kr.ltre lind Recht). Köln. 1974. S, 116. 
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0iiederschlag In den pro~r:lmnutlschen 

Stellungnahmen des KommuOlstlschen 

f)undö Westdeutschland (KBW) und der 

Org::tOls::ttlon. die ::tls KPDI Autbauorg::tOl

satlon begann und seit elOiger Zelt den 

Namen KPD beansprucht. 

Bel der Stellungnahme des KBW handelt es 

sich um ein Referat, das Joscha Schmierer 

am 22. Mai 1974 In Frankfurt geh::tlten 

hat. Schmierer. 1969 Antipode zum antI

autoritären Flügel des SOS. d::tnn Promo

tor des Rottm Forum und ~euen Roten 

Forum Heldelberg. Ist heute Sekretär des 

Zentralen Komitees des KBW. Schmierer 

umredlt sein Verfassungsverstindnis In 

den ersten zwei Sätzen seines Vortrages: 

"Der bürgerliche Staat Ist eine Festung 

zwecks Verteidigung des kapitalistischen 

Eigentums, des Privateigentums an Pro

duktIOnsmitteln. Die bürgerliche Verfas

sung Ist der Bauplan dieser Festung und 

der Einsatzplan für die zu ihrer Verteidi

gung bereitstehenden Truppen- (5. 3)' 

Schmlerer setzt damit Olcht nur Staats

funktIonen und Vaiassungsposltionen 

wetrgehend gleich, sondern überhöht zu

gleich die Bedeutung der Verfassung als 

-Bauplan< Idealistisch in einer Weise, 

gegen die schon Hegel massi" Stellung 

genommen hat.] Das .Studium des Bau

plans und des Einsatzplans< Ist für 

Schmierer eIn .wichtlges Hilfsmittel., um 

die - festung- Staat kennenzulernen 

(ebd.). Der Staatszweck wird aus der Ver

fassungsinterpretatIon abgeleitet: .Zweck 

des bürgerlichen Staates Ist es, das Eigen

tum an ProduktionsmItteln zu .gewährlei

sten··. Art. l4 Grundgesetz Ist damit .für 

, Georg Wilhdm Fnednch Hegel, Grundli
mw Jer Philosophie des Rechts oder N~lur
recht und StJ.l{s'ii.·lSSeIl5(h~rllm Grundrzsse. 
zuerst I S '0, § '74 Zusatz: .Der Staat mull 
in se,ner Verbssun b alle Verhältmsse durch
Jnngen. ~apoleun hat z. B. den Spamern 
C:lne VC'rfJ.~5ung l prton geben woll!!n. WlS 

.. oer s~hle~ht !;enug gmg. Denn eme Verl:1s
'\Ing ist kein bloß gem:1chtes: sie Ist die 
Arbeit von Jahrhunderten, die Idee und d:1s 
Bewußtsem des Vernünftigen, In wie we,t es 
in' emem Volk entWICkelt Ist. Keme Vert~s
sun!; Wird d:1her bloll von SubJekten ges~haf
fen.. Ders., Enc)'clopidie Jer philosoph.
$chen 'X'issenschafNn.m Grundrisse, § 5l7: 
-Die Gesch,~hte der Verlassungen 1St Jie 
Gesch"hte der Ausbildung der Sünde, Jer 
rechtlichen Verhältmsse der IndiViduen zu 
denselben und ihrer zueln:1nder und zu 
ihrem ~1ittelpunkte.· 

die Kapl talistenklasse das Grundrecht auf 

Ausbeutung fremder Arbeit und für die 

Arbeiterklasse das Grundrecht ['! 1 Sich 

ausbeuten zu lassen- (S.5)' Davon, daß 

Inhalt und Schranken des Eigentums durch 

Gesetze bestimmt werden und daß selbst 

das Bundesverfassungsgericht ausdrück

lich ieslgt"~tellt hat, »daß Sich der Verlas

sungsgeber nicht ausdrücklich für ein 

bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden 

hat" und "die gegenwärtige Wirtschafts

und SOZIalordnung [ ... J zwar eine nach 

dem Grundgesetz mögliche, keineswegs 

aber die J.llein mögliche« bezeichnet hat, 

ist bel Schmierer nicht die Rede .. ' Sowdi

slerung. EnteIgnung etc. bedeuten für ihn 

-ein blßchen JUrIStisch verklausuliert«, 

aber Im Grunde eInfach nicht mehr als, 

.dall auch der buq;erliche Staat als kapita

listischer Eigentümer an Produktionsmit

teln tätig werden kann, und dag er zu die

sem Zweck als Aufkäufer von Produk

tIOnsmitteln der ganzen BourgeOIsie dem 

einzelnen KapItalisten gegenüber als Käu

ier auftreten kann« (S.7). Das Ende des 

Satzes soll wohl hel ßen: den einzelnen 

Kapitalisten zum Verkauf ZWIngen kann. 

Selbst wenn man Schmlerer In diesem 

Sinne versteht, bleibt er doch die Antwort 

schuldig auf die Frage, warum verfas

sungsrechtlich ZWischen EnteIgnung und 

SOZialiSierung ein Unterschied gem::tcht 

WIrd und warum der Bourgeoisie alle 

SozialiSIerungsartikel abgetrotzt werden 

mußten. 

Von den -Rechten [ ... ], die der bürgerli

che Staat au f dem Gebiet der poli tIschen 

Bewegungsfreiheit und für die T:itIgkeit 

der Massen gewährt« (5. 14), erwähnt 

Schmlerer das Versammlungsrecht und das 

Streikrecht sowie die VereinigungsfreiheIt 

und die MeInungs- und PressefreiheIt. Die 

bestehenden Rechte sind für ihn allerdings 

,.dls genaue Gegenteil "on unemge

schränk ter Versammlungsfreihei t«, Verel

nlgungs-, Memungs- und Pressefreiheit 

und des uneingeschränkten Streikrechts 

(S. 10-(3)' Da Schmlerer bewußt die »hi

storISche Entstehung der Verfassun);c aus

klammert, braucht er auf die Frage nicht 

emzugehen, m welchem Umfang diese 

politIschen Rc:chte, die seit Marx den ande

ren Menschenrechten als Teilhaberech te 

• BVerfGE, Bd. 4, S. 17 f. (10.;. (951); vgl. 
auch BVerGE Bd. 14, S. 275 (7. 8.1961). 
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1[6 gegenubergestellt werden", erst ertrotzt 

werden mu !iten. kurz: ob und in wekht:m 

Umfang nICht diese Rechte nur :tls Aus

druck vergangener und gegenwärttger 

Klassenkonsteilattoncn und Klassenkämp

fe zu verstehen sind. Das führt Jedoch auch 

dazu. da(~ bel Schmlerer der Unterschied 

zWischen einem faschistIschen Staat. 10 

dem diese Rechte beseItIgt sind, und der 

Bundesrepublik verwIscht wird: ,,[n der 

Furm des Grund~esetzes Ist die Vers:tmm

lungstreiheit elgenciich ,'on vornherem auf 

Versammlungen Jer KapIt:disten be

schränkt oder auf Versammlungen, die den 

KapItalisten egal sem können« (5.9 L). So 

interpretIert Schmlerer die politIschen 
Teilhaberechte nIcht als Positionen mIttels 

derer die Arbeiterklasse versuchte oder 

versucht in die "Festung« Staat zu gelan

gen, sondern hebt ausschlieillich hervor. 

was der BourgeoIsIe als Instrument zur 

Bekämpfung der Arbeiterklasse dienen 

kann: "Aus den Ritzen dieses Grundge

setzartikels [Art. 3 GG] schauen schon die 

Gewehrläufe hervor. aus denen die Bour

geoisie auf Arbeiterversammlungen schie

gen lassen wird. Jede Einschränkung der 

VersammlungsfreiheIt, die In diesem ArtI

kel enthalten ist, ist eine Schießscharte, aus 

der die Bourgeoisie wird feuern lassen. 

wenn die ArbeIter sich an diese Einsehrin

kungen nicht halten werden. (S. 10). 

Schmlerer weIß. daß es In der "Festun~. 

Staat "offene Stellen« gibt, die den ;\bssen 

politische Bewegungsfreihett gewihrc; 

aber die "wenigen offenen Stellen« smd für 

ihn letztlich nur "Fallen«, die "nur [,,] 

dazu dienen, die Eindringlinge von allen 
Seiten niederzukartätschen. (5.18). 

Schmierer wirft den Jusos und der DKP 

vor, "sich durch die Worte der Verfassung 

blenden. zu lassen (5. }). Zutreffend weIst 

er darauf hin, daß der» Kampf um mehr 

Lohn und für Arbeiterrechte« und die Ein

schränkung der Strategie der Arbeiterbe

wegung auf den,. Kampf um Demokratie« 

·bestenfalls ein Plan für einzelne Schlach

tcn ohne Angabe über den Weg. ist (5. z }). 
Wer wird Schmlerer widersprechen. wenn 

er besonders betont. daß die ArbeIterklasse 

im »Kampf um demokratische Rechte

sich nicht allein -auf die Erhaltung und 

Verteidigung des Bestehenden aUSrIchten-

• Kar! ~larx •• Zur Judenfrage-, ge5Chrzcben 
1843. ~lEW. ßJ. I. 5.362. 

darf. sondern .auf die Zukunft- schauen 
muß (5.26); Aber Schmierer ist selbst 

);eblendet. weil "r der Verfassung als ·Bau

plan. der BourgeOIsIe für die .. Festung

Staat als Gegenposition einen .. Angrzffs

plan auf die politische Herrschaft der 

BourgeOIsie .. entgegensetzen will und im 

Rahmen dieses .umfassenden .. Angriffs

planes die schon heute in Gesetzesform 

bestehenden oder ansatzweise durchgesetz

ten Arbetterrechte und ArbeIterschutz

rechte nicht mIt dem von ihm angestrebten 

Ziel zu verbinden weiß. Wie schon im 

Gründungsprogramm des KB W. werden 

die von Schmlerer aufgestellten Forderun

gen (-Uneingeschränkte ;\leinungs- und 

Redefreiheit. uneingeschränktc Presse-. 

Versammlungs-. Koalitions-. Streik-, Or

ganisations- und DemonstratIOnsfreiheit. 

Völlige GleichberechtIgung der Frau. völ

lige GleichberechtIgung von Ausländern. 

die in der Bundesrepublik Deutschland 

leben. [ ... ] Wahl der OffiZIere< und so 

fort. S. 21 f.) weder theoretIsch begründet 

noch ökonomisch oder historisch "on 

ihrem spezifischen Steilenwert her elOge

ordnet. sondern lediglich posculiere als 

.Forderungen. die durch die Entfaltung 

der TätigkeIt der \lassen und der Demo

kratie der Massen auf die Zerschlagung des 

bürgerlichen Staates abzielen .. (S. 1 I). Wie 

unvermIttelt diese Forderungen Sind. ver

rät Schmierers Sprache: 0'icht die "lassen 

fordern. sondern Forderungen bewirken 

.die Entialtung der Tätigkeit der Massen. 

und die ·Demokratie der jylassen •. 

Wie der KBW reibt sich die KPD unter 

Führung von Jürgen Horlemann an der 

Forderung von SPD und DKP, "WIr müß

ten .für die VerWIrklichung des Grundge

setzes kämpfen," (IVie seehe die KPD Zl/m 
Gmndgesetz? S. I }). Anders als bei Joscha 

Schmierer werden vergangene Klassen

und Verfassungskämpfe nicht ausgeklam

mert. So heißt es über die Verfassungen der 

Süddeutschen Länder. die nach 1945 
geschaffen wurden: .. Trotz massiver Be

einflussung konnten aber die USA-Impe

nalisten nicht verhindern. daß in elOer 

Reihe von Verfassungen umfassende Ver

staatlichungskataloge. WIchtige ökonomI

sche Rechte wIe das Streikrecht. das Recht 

auf ArbeIt. die Gleichbehandlung von 

Jugendlichen und Frauen mIt den übrIgen 

\Xferk~ätigen durchgesetzt wurden- (5.4)' 
Auch der HinweiS auf den Zusammenhang 
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zWischen \Vährungsreiorm und da Entste

hung des WestS[aaces (5.5) zeigt, dal; Inan 
Im Umkreis Horlcmanns Verfassungen 

nil:ht - wie Schmlert:r - fur -Baupläne« 

nimmt. sondern - wie Man.: - als Formu
lierung und Beurkundung bereits vollzoge
ner Machtveneilungen. (Dabei Wird frei

lich der ParlamentarISche Rat kurzer 
Hand nach Herrenchlemsee verlegt und 

die Währungsreiorm (20. Juni 1948) 

wurde .lngcblich durchgefuhn. »während 

der Parlamentansche Rat [zusammenge

treten am I. September 1948] an den Juri

stISchen Mäntelchen der Spaltung 
Deutschlands nickte« [So 5].) 
Cber die EntWICklung des Grundgesetzes 

heillt es: "Im Laufe der westdeu tschen 
Nachknegsgeschichte wurde das Grundge

setz. wurde Insbesondere die Geltung der 
Grundrechte systematISch eingeschränkt. 
(S.7). Doch dann kommt die KPD in 
Abgrenzung zur DKP zu ähnlichen Ergeb
nissen wie der KBW: Die .RevlsionIsten. 

appellieren vergebens "an RechtsposltlO

nen, die nie bestanden haben oder llngst 

liqUidiert worden SInd. ~icht die Volks
massen, sondern die VerWIrklichung eines 

Rechtssvstems Sind ihnen wlChti g. WievIel 

buq;erliche Beschränktheit gehört eigent

lich dazu. sich positiv auf angeblich unver

inderbare Verfassungssätze zu beZiehen

(S. 1 cl. In welchem Ausmaß die KPD ihre 

POSitIOn durch die bloße ~egatlOn einer 

DKP-Posltlon bestimmt. wird deutlich. 

wenn der - nicht nur in der DKP - unter 
Berufung auf An. 139 GG vertretenen 
These vom antlb.schistISchen Charakter 

des Grundgesetzes als Behauptung gegen
übergestellt wird: ,. Der vermeIntliche anti
faschistische Charakter der .frei'heidich

demokratischen Grundordnung< war von 

Aniang an reIner ScheIn und gegen die 
Antifaschisten gerichtet. (S.7. Im Text 

besonders hervorgehoben). 
Sehr nd klarer .lls beim KBW hedlt es: 

.Die KPD kämpft für die Verteidigung der 

schwer erkimpften RechtsposItionen der 

Arbeiterklasse und iür die Erweiterung der 

demokratISchen Aktlonsbhlgkelt der 
Voiksmassen [ ... ]" (S. 12 f.). Man Ist 
auch f:ihi~, Menschenrechte und bürgerli
che Veriassung als .. histOrIschen [-ort
schntt .. zu Interpretieren (S. IC). ,,!llen

sLhenreLhte. - heltlt es ferner - .. bleiben 

cllle schüne Phrase, sohn ge die matenelle 
Un~leIChelt der :-'lenschen, her\'orgeruien 

durch die Ausbeutung "n kapitalIstischen 
ProJuktlOnsprozet!. fortbesteht. (5. I}). 

Z Wischen den Menschenrechten, die dem 

egOIstIschen IndiViduum dienen. und den 

politischen Staatsbürgerrechten. die die 

Teilnahme am politISchen Gememwesen 

zum Inhalt haben. Wird allerdings nicht 
klar genug unterschieden. 

Doch die Ansätze einer matenalistlSchen 
Veriassungstheone Sind wieder über Bord 

geworien. wenn man unvermllleit auf den 

Satz stüllt: .. D,,: proletansche Diktatur ISt 

die Wirklichkeit gewordene freiheItlich

demokratISche Grundordnung [. ' . j. 
(5. 13)' Hier unterliegt die KPD denselben 
Mechanismen. die sie der DKP vorwirit. 
Das gilt auch für den Satz: .Erst wenn die 

Wurzeln der materiellen Ungleichheit be

seitigt smd. können sich die Grundrechte 
Wirklich entfalten. (ebd .• belde Zitate smd 
im Text besonders hervorgehoben).6 Die 

Frage. warum sich eigentlich -Grund
rechte Wirklich entfalten- sollen. wie das 
erfolgen kann und was das für die ArbeIter 

bedeutet. Wird nicht beantwortet. Wäh
rend bel diesen Sitzen noch vermutet wer

den kann, daß sie der Abslcherung der 

Organisation dienen sollen. findet man eIn 

Stück verrechtlichter und weder politIsch 

noch historISch-gesellschaftlich vermittel

ter Strategie. wenn auf derselben SeIte 

betont wird. daß die »Geltungsdauer des 

Grundgesetzes [ ... ] - durch das Grund

gesetz selbst - au f die Dauer der Existenz 

der Bundesrepublik beschränkt- sei und 
wenn die »unvermeidliche Ablösung. des 
Grundgesetzes .durch die sozialistische 

deutsche Republik. - wiedervereinigt -
prognostiziere wird (ebd .• ebenfalls her
vorgehoben ). 

Auch auf der SchlußseIte fragt man sich. 

warum die Ansätze der gerade entwickei
ten Verfassungsauffassung durch eine 

fragwürdige Anleihe bei der »alrcn. KPD 
Wieder preIsgegeben werden. Wohl um zu 
zeigen. daß In der eigenen Organisation 

die alte KPD fortlebt. wird ein Text dieser 

Partei aus dem Jahre 1949 zitiert. m dem es 
heIßt: -Soll ,dso heute die Frage nach den 
Grundrechten gestellt werden, so kann 
diese Fr:lge nur gestellt werden als Recht 
des Volkes auf dit! Umgestaltung dieser 

• S. dazu Kar! ~llrx, Kritik des Goth .... r Pro
gramms, besduI<bon I Ö 7\. :"vlEW, Bd. 19. 

S. 21. 
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118 \'erh:iltnl~se" (5. '4). \Vcder ~1:trx noc ', 

En~el, haben In dieser Welse Im RiickgriH 

auf Rechte oder Naturrecht~ \"(>nl Recht 

auf .. Um~est:dtung« der \"erhältnlsse oder 

'"om Recht :lUf Revolution gesprochen, 

sondern die Notwendi~kelt emcr Umwäl

zung der k:\pitalisttSchen Produktionswei

se "Is Kritik der politischen Okonomle 

begründet. 

KennzeIchnend sowohl flir die Stellung

n:1hme des KßW "'IC flir die Stellung

nahme der KPD Ist. daß zwar Klasscnkon 

steIlatIonen und Kl:tssenkimpfe analvsiert 

werden, daß aber die Entwicklung der 

Realverfassung In der ßundesrepublik, 

konkret: die Verinderungen der Produk

tn'krifte in Westdeutschland und Westeu

ropa als ökonomIsche und SOZIale Voraus

setzung '"on Kl:tssenk.impfen ausgeklam

mert bleiben" 7 In programmamchen Er-

kl:irun~en tlihrc das un"ermcldlich zu Ver

kürzungen. die nIcht nur die Verbssunt;s

au ffassung tanC;leren, sondern auch d:J.~. 

was der KßW ·,Angnffsplan« nennt und 

die Horlemannsche KPD "unsere LI-

Jiirgen SeI fert 

7 Die Not,';endi,kclt Jer Anal",e Jer - Voran
Jerullgcn Im politISchen KraltefclJ "fld In 
der Re<1l\"Crt.lssuns der Gesellsch.1It" s\"Ird 
\"('ln mtr In dem ß.lnJ Grlfndg('(c:z :uld 

Rcstaur.rllon (Sammlunl,!" Lu(hterh:l.nd I ~: I, 

DarmstaJu:'-leuwled, 1974. 5., 1 (auch 
S. 4C) betont" Daß der Kampt um Rechtspo
srnonen nrdtt ,Ibn ~uf der Ebene der politi
schen Ausell1andersctzunc; und Jer Kl.!"cn
kämpfe ~eführt. sondern entscheidend durch 
ökonomISche Faktoren bestimmt Wird. h.lbe 
!(h In dem Band Kr.unp/ um \ crj«jjt'/f(,.(PO~ 
sztlone71 (EVA StuJien zur Gc''\dlsl.:h.ltt,,
theone). Köln'Frankfurt a. \1.. '9~4. her
J.usgeJ.rbetter . 
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